
Referendum 
gegen den Beschluss des Einwohnerrates vom 26. März 2009 über die Genehmigung des Baurechtsvertrags 
mit dem Wohnbau- und Genossenschaftsverband Nordwest betreffend Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses 
an der Bahnhofstrasse 34.  
 
Dieser Beschluss ist verknüpft mit einem zweiten Beschluss zu einem Baurechtsvertrag, 
der den Bau einer Tiefgarage unter der grossen Kinderspielwiese und die Aufhebung von 
über 80 Kurzzeitparkplätzen im Zentrum zum Inhalt hat. 
Dieses Vorgehen des Gemeinderates zeugt von einem merkwürdigen Demokratiever-
ständnis.  
Mit der «Julia»-Abstimmung wurde diese Planung bereits am 5. Mai 2002 mit sehr 
deutlichem Mehr von den Stimmberechtigten abgelehnt.
 

Das Referendumskomitee will: 
• dass der letzte Rest der Randbebauung des alten Dorfkerns nicht durch den Abriss des Weissenberger-

hauses zerstört wird. 
• Keine Verkleinerung und Schädigung des äusserst beliebten Kinderspielplatzes durch die Errichtung 

eines riesigen Bauklotzes mit enormem Schattenwurf.    
• keine Aufhebung sämtlicher oberirdischen Kurzzeitparkplätze im Dorfzentrum zugunsten von teuren 

Parkplätzen in einer Tiefgarage. Es müssten wegen der Tiefgarage viele wertvolle Bäume auf dem 
beliebten Spielplatz gefällt werden. 

• keine Gefährdung der Existenz der Dorfgeschäfte und des Gewerbes im Dorfzentrum durch den Wegfall 
der Kurzzeitparkplätze. 

 

Die Riehener Stimmberechtigten verlangen, gestützt auf § 12 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde 
Riehen vom 27. Februar 2002, dass dieser Beschluss des Einwohnerrats vom 26. März 2009 der Gesamtheit der 
Stimmberechtigten unterbreitet wird. 

Nur die Riehener Stimmberechtigten dürfen das Referendum unterschreiben - und dies nur einmal  

Name 
(handschriftlich, leserlich und möglichst 
in Blockschrift) 

Vorname Geb.- 
Datum 

Wohnadresse (Strasse und 
Haus-Nr.) 

   Unterschrift Kon-
trolle

   

   

   

   

   

Hinweis: Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 282 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches! 
 

Bestellen Sie beim Referendumskomitee weitere Unterschriftenbogen oder weitere Unterlagen. 

Diesen Bogen vollständig oder teilweise ausgefüllt bis 20. April 2009 zurücksenden an das: 
Referendumskomitee: Eduard Rutschmann SVP Riehen, Postfach 197, 4125 Riehen 
(Postcheckkonto 60-351760-8, Vermerk: Referendum) 
 

OK überparteiliches Referendumskomitee: 
Eduard Rutschmann Einwohnerrat/Grossrat, Präsident SVP Riehen / Peter A. Vogt, Einwohnerrat SVP 

Weitere Mitglieder: Christian Heim, Siegfried Gysel Einwohnerrat SVP, Ursula Kissling Einwohnerrätin/Grossrätin SVP, 
Dr. W. Jean Ziegler SVP, Dr. Heinrich Ueberwasser. Ernst Stalder Präsident Quartierverein Riehen Nord 


	Referendum

